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01.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung  

   Handelsname  
  PATTEX SEKUNDENKLEBER 1581     

   Verwendung des Stoffes / der Zubereitung  
  Klebstoff.   

   Hersteller/Lieferant  
  Brillux GmbH & Co KG   

   Straße/Postfach  
  Weseler Straße 401   

   Nat.-Kenn./PLZ/Ort  
  48163   Münster   

   Telefon / Telefax  
  0251-7188-0   /   0251-7188-280   

   
Notfallauskunft  

  
außerhalb der Geschäftszeiten: 
(Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, Berlin) 
Telefon: 030 /19 240   

 
02.  Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen  
   Chemische Charakterisierung  
   Klebstoff auf Cyanacrylat-Basis  
   Gefährliche Inhaltsstoffe  
   -  

 
03.  Mögliche Gefahren  

   Gefahrenbezeichnung  
  -   

   Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt  
  Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.   

   Zusätzliche Hinweise  
  Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.   

 
04.  Erste Hilfe Maßnahmen  

   Nach Einatmen  
  Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.   

   
Nach Hautkontakt  

  Betroffene Hautpartien mit Watte oder Zellstoff abtupfen und anschließend mit viel Wasser und Seife waschen. Gereinigte 
Hautpartien sorgfältig eincremen.   

   Nach Augenkontakt  
  Reichlich mit Wasser spülen (10-15 Min.) Verband mit steriler Gaze anlegen, Facharzt aufsuchen.   

   Nach Verschlucken  
  Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.   

 
05.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
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   Geeignete Löschmittel  
  Alle Löschmittel geeignet (Wasser als Sprühstrahl).   

   Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel  
  Nicht anwendbar   

   
Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine 
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase  
  Nicht zutreffend.   

   Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung  
  Im Brandfall: Atemschutz mit unabhängiger Frischluftzufuhr verwenden. Schutzanzug anlegen.   

 
06.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  

   Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen  
  Für ausreichende Lüftung sorgen.   

   Umweltschutzmaßnahmen  
  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.   

   Verfahren zur Reinigung/Aufnahme  
  Reste mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und entsprechend entsorgen.   

 
07.  Handhabung und Lagerung  

   Hinweise zum sicheren Umgang  
  Für gute Raum- und Arbeitsplatzbe- und entlüftung sorgen. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.   

   Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz  
  Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.   

   
Anforderungen an Lagerräume und Behälter  

  Behälter dicht geschlossen und trocken an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Bei Temperaturen zwischen -20°C 
und +50°C lagern.   

   Zusammenlagerungshinweise  
  Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.   

   
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen  
  Lagerklasse VCI :  3B         

   Bestimmte Verwendungen  
  Klebstoff.   

 
08.  Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung  

   Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen  
  Dämpfe direkt an der Entstehungs- und Austrittstelle absaugen. Bei regelmäßigen Arbeiten Tischabsauganlage vorsehen.   

   Persönliche Schutzausrüstung  

   
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen  

  Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen. Von 
Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten   

   Atemschutz  
  Kein Atemschutz erforderlich.   

   Handschutz  
  Schutzhandschuhe verwenden. Hinweise des Herstellers beachten.   
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   Augenschutz  
  Dichtschließende Schutzbrille benutzen.   

   Körperschutz  
  Nicht zutreffend.   

 
09.  Physikalische und chemische Eigenschaften  
   Erscheinungsbild  

   
Form :  Flüssig.  
Farbe :  Farblos.  
Geruch :  Nach Ester.   

  

   Sicherheitsrelevante Daten  

   

Siedepunkt/-bereich :  ( 1013 hPa )    >    200     °C       
Flammpunkt :        87     °C       
Dampfdruck:  ( 20 °C )    <    1     mbar       
Dichte :  ( 20 °C )       1,06     g/cm3       
Lösemitteltrennprüfung :  ( 20 °C )       Nicht verfügbar.           
H2O-Löslichkeit :  ( 20 °C )       Nicht löslich           
Auslaufzeit :  ( 20 °C )       Nicht anwendbar.        DIN-Becher 4 mm    
Viskosität :  ( 20 °C )       240     mPa.s        

 
10.  Stabilität und Reaktivität  

   Zu vermeidende Bedingungen  
  Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).   

   Zu vermeidende Stoffe  
  Exotherme Reaktion mit Wasser. Reagiert mit starken Alkalien und Aminen.   

   Gefährliche Zersetzungsprodukte  
  Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.   

 
11.  Angaben zur Toxikologie  
   Erfahrungen aus der Praxis  
   Einatmen: Bei längerer oder wiederholter Exposition sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen. Hautkontakt: Das Produkt 

reizt die Haut und die Schleimhäute. Sensibilisierung durch Einatmen möglich.  
 

12.  Angaben zur Ökologie  
   Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)  
   Biologisch nicht abbaubar.  
   Ökotoxische Wirkungen  
   Aquatische Toxizität  
   Akute Fischtoxizität: LC50 > 100 mg Produkt/Ltr. (Goldorfen, DIN 38412T15 oder Zebrabarben, ISO 7346).  

 
13.  Hinweise zur Entsorgung  
   Stoff / Zubereitung  
   Empfehlung  



Sicherheitsdatenblatt  
gemäß 91/155 EWG  
   
Handelsname :  PATTEX SEKUNDENKLEBER 1581  
Überarbeitet am :  12.03.2003  Version :  3.0.0  
Druckdatum :  12.03.2003          

 

 
 
 

 
 

Seite : 4 / 5 

  Kann unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden. 
Abfallschlüssel-Nr. (EAK-Code): 08 04 02.   

   Ungereinigte Verpackung  

   
Empfehlung  

  Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt 
werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.   

 
14.  Angaben zum Transport  
   Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (2000)  

   
Klassifizierung  
  Klasse :    -                  

    
   Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (2001)  

   
Klassifizierung  
  Klasse :    -              

    
   Seeschiffstransport IMDG/GGVSee  

   
Klassifizierung  
  IMDG-Code :    -              

    
   Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR  

   
Klassifizierung  
  Klasse :    -              

    
   Weitere Angaben zum Transport  
   Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraßenSchienen-, See- und Lufttransport.  

 
15.  Vorschriften  
   Kennzeichnung nach EG-Richtlinie  
   S-Sätze  
   2  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen  
   51  Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden  
   23.3  Dämpfe nicht einatmen.  
   Weitere Hinweise  
   Cyanacrylat! Gefahr! Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.  
   Nationale Vorschriften  
   Verordnung über brennbare Flüssigkeiten  
   VbF-Klasse :   AIII      
   Wassergefährdungsklasse  
   Klasse :   -   gemäß VwVwS    

 
16.  Sonstige Angaben  
   Sonstige Hinweise  
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   K e i n e.  
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften 
dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.  

 
 


